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Abwägung 

zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

zum Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Satzung über Örtliche Bauvorschriften 

„S9/Wiesenstraße“ 
 

Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 

während der Beteiligung fanden wie folgt statt: 

 

 

1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs.1 BauGB  

Zeitraum mit Schreiben vom 08.03.2024 bis 19.04.2024 

 

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Zeitraum vom 11.03.2024 bis 19.04.2024 

 

 

3 Grundlagen 

   

Abgrenzungsplan/Planteilvorentwurf  i.d.F.v. 15.01.2024 

Vorentwurf Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung 

über örtliche Bauvorschriften 
i.d.F.v. 15.01.2024 

Vorentwurf Begründung i.d.F.v. 15.01.2024 

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung i.d.F.v. 07.07.2023 

 
 
 
 
I. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um 

Stellungnahme gebeten: 
 

Lfd.
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

1 
Polizeipräsidium Ludwigsburg Sachbereich Ver-
kehr 

11.03.2024 x  

2 Stadt Leinfelden-Echterdingen 13.03.2024  x 
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3 Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 Mobilität 18.03.2024 x  

4 Handwerkskammer Region Stuttgart  15.03.2024  x 

5 Amprion 12.03.2024  x 

6 Flughafen Stuttgart 22.03.2024 x  

7 Stadt Waldenbuch 22.03.2024  x 

8 RP Freiburg Landesamt für Geologie 03.04.2024 x  

9 Polizeipräsidium Ludwigsburg 05.04.2024 x  

10 Netze BW 11.04.2024 x  

11 RP Stuttgart - Raumordnung 12.04.2024 x  

12 Verband Region Stuttgart 16.04.2024  x 

13 Landratsamt Böblingen 10.04.2024 x  

14 
Zweckverband Wasserversorgung Ammerbuch-
Schönbuchgruppe 

10.04.2024  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Seitens der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen abgegeben 
 

Lfd. 
Nr. 

Private / Bürger Schreiben vom: 
Anregungen / Hin-

weise 

ja nein 

1 - keine    
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Im Rahmen der o.g. Beteiligungen sind von Privatpersonen und von Behörden Stellungnahmen ein-

gegangen. Die Verwaltung hat die unterschiedlichen Belange gegeneinander und untereinander im 

Folgenden abgewogen. 
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I. Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 

I.1 Polizeipräsi-
dium Ludwigsburg 
 
Schreiben vom 
11.03.2024 
 

nach Durchsicht des Bebauungsplanes möchten wir Sie auf nachfolgendes 
hinweisen:  
Auf dem Plan sind keine Parkplätze, Tiefgaragenausfahrten… erkennbar, 
weshalb die Stellungnahme  
nur allgemeine Hinweise enthält.  

 
- An Ausfahrten von Tiefgaragen sollten keine seitlichen Sichtbehinde-

rungen durch Betonmauern, Parkplätze, Bepflanzung,  
Gebäude vorhanden sein. 

 
- An Einmündungen müssen die geltenden Verkehrsregeln (Vorfahrt, 

einfahren in den fließenden Verkehr) eindeutig  
erkennbar sein.  

 
- Es wird davon ausgegangen, dass die gelbe Fläche als offizielle 

Straße geplant ist. Das Einfahren auf die Schönaicher Straße  
in Richtung Schönaich ist über diese Fläche nur erschwert möglich, 
da der Fahrzeuglenker fast parallel zur Fahrbahn steht und den  
Verkehr aus Richtung Steinenbronn nur mit einer (deutlichen) Dre-
hung erkennen kann. Dadurch ist der Fahrzeuglenker wiederum  
von dem Verkehr aus Richtung Schönaich abgelenkt (siehe 
schwarze Pfeile). Die angebrachte Bepflanzung (Bäume, Begrünung) 
schränkt  
das Sichtfeld in Richtung Ortsmitte Steinenbronn für den Ausfahren-
den zusätzlich ein. Es besteht eine erhöhte Unfallgefahr. 
Gibt es hier eine Einbahnstraßenregelung oder handelt es sich um 
eine Sackgasse?   

 
- Ist die gelbe Verkehrsfläche ausreichend breit für Fahrzeuge der 

Müllabfuhr oder des Lieferverkehrs? Können diese Fahrzeuge in die 
Wiesenstraße bzw. von der Wiesenstraße in die neue Straße einfah-
ren? 

 

- Besteht durch das neue Gebäude beim Ausfahren aus der Wiesen-
straße in die Schönaicher Straße eine seitliche Sichtfeldeinschrän-
kung in Richtung Schönaich (oranger Pfeil)?  

 

Zu Einfahrt auf die Schönaicher Straße (Abs. 3 und 4): 
Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt zum einen über eine TG-Zufahrt 
von der Schönaicher Straße aus und über die Böblinger Straße.  
Die Einfahrt für Müllfahrzeuge erfolgt von der Wiesenstraße in die 
Böblinger Straße. Zwischen neuen Parkflächen im Westen des Plan-
gebietes ist die Fahrgasse ausreichend für einen Wendehammer ei-
nes 3-achsigen Müllfahrzeugs. 
Eine Einbahnstraßenregelung ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes und wird im Zuge der Erschließungsplanung geprüft. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Bepflanzung/Sichtfelder (Abs. 5) 
Die entlang der Schönaicher Straße mit Pflanzgebot festgesetzten 
Bäume schließen sich an das nordwestlich angrenzende Biotop mit 
starken Baum- und Heckenbewuchs an. Eine Verstärkung der Sicht-
schutzproblematik ist daher nicht gegeben. 
Im Zuge der Ausführungsplanung werden die Sichtfelder bei Zu- 
und Ausfahrten in die Schönaicher Straße beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.1 Polizeipräsi-
dium Ludwigsburg 
Sachbereich Ver-
kehr 
 
Schreiben vom 
11.03.2024 
 

 
 
 
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ 

POLIZEIPRÄSIDIUM LUDWIGSBURG 

Führungs- und Einsatzstab 
Sachbereich Verkehr 
Talstraße 50, 71034 Böblingen 
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I.2 Stadt Leinfel-
den-Echterdingen 
 
Schreiben vom 
13.03.2024 
 

Herzlichen Dank für die Zusendung der Unterlagen und die Möglichkeit der 
Abgabe einer Stellungnahme.  
 
Die Belange der Stadt Leinfelden-Echterdingen werden durch die Planung 
nicht berührt. Auch sonst haben wir keine Anregungen.  
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin im Verfahren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Lorenz 
 
Stadt Leinfelden-Echterdingen 
Planungsamt 
Abteilung Stadt- und Bauleitplanung 
Bernhäuser Straße 11 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.3 Regierungsprä-
sidium Stuttgart  
 
Schreiben vom  
18.03.2024 
 

Von: Grothe, Karsten (RPS) <Karsten.Grothe@rps.bwl.de>  
Gesendet: Montag, 18. März 2024 13:09 
An: Larissa Ihring <Larissa.Ihring@steinenbronn.de> 
Cc: Andrä, Sabine (RPS) <Sabine.Andrae@rps.bwl.de> 
Betreff: 2024-03-18 STN Abt 4 BB_Steinenbronn_eBPL_Wiesenstraße 
 
Az. RPS42-2511-294/39/1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen - des Regierungspräsidiums 
Stuttgart nimmt zu dem oben genannten Vorhaben luftrechtlich Stellung. 
 

 Das Gebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Stutt-
gart. Hier gelten Höhenbeschränkungen, maximal 440 m üNHN. 
Die Höhen Firsthöhen sind eingehalten. Wir bitten jedoch darauf zu 
achten, dass die TGA (technisch Gebäudeausrüstung) diese Höhe 
nicht verletzt. 

 Das Gebiet liegt weiterhin im Anlagenschutzbereich des Verkehrs-
flughafens Stuttgart. 
Die Bauanträge sind dem Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 
46.2 - zur Prüfung vorzulegen. 

 Das Gebiet liegt knapp außerhalb des Lärmschutzbereichs des Flug-
hafens Stuttgart. 
Bauherren, Mieter, Bewohner sind nachweislich auf die Situation hin-
zuweisen.  

 Wir machen darauf aufmerksam, dass benötigte Kräne und sonstige 
hohen Baugeräte eine Genehmigung benötigen. Die Planungen 
hierzu müssen dem Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 46.2 - 
zur Genehmigung vorgelegt werden. 

 

Zu Abs. 1 
Im Textteil ist bereits ein Hinweis auf die Höhenbeschränkung auf-
grund des Bauschutzbereichs enthalten. Dieser wird auf 440 m ü 
NHN korrigiert. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
Zu Abs. 2 
Es wird ein Hinweis auf die Vorlage der Bauanträge beim RP Stutt-
gart aufgenommen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
Zu Abs. 3  
Es ist bereits ein Hinweis auf die Lärmsituation im Textteil des BP 
enthalten 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Abs. 4 
Es wird ein Hinweis in den BP-Textteil aufgenommen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
 

mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de
mailto:Larissa.Ihring@steinenbronn.de
mailto:Sabine.Andrae@rps.bwl.de
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Für Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach 
(FPS). Vielen Dank. 

 

Regierungspräsidium Stuttgart  
Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen 
Referat 42 
Industriestraße 5  
70565 Stuttgart  
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I.4 Handwerks-
kammer Region 
Stuttgart   
 
Schreiben vom  
15.03.2024 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.5  Amprion 
 
Schreiben vom 
18.03.2024 
 

Von: Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>  
Gesendet: Dienstag, 12. März 2024 07:17 
An: Kerstin Apel <Kerstin.Apel@steinenbronn.de> 
Betreff: Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 192211, Gemeinde Steinenbronn: 
Bebauungsplan S9/Wiesenstraße 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitun-
gen unseres Unternehmens. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die 
zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund  
Telefon +49 231 5849-15711 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 

 

mailto:baerbel.vidal@amprion.net
mailto:Kerstin.Apel@steinenbronn.de
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I.6  Flughafen 
Stuttgart GmbH 
 
Schreiben vom 
22.03.2024 

 

Zu 1. Bauschutzbereich: 
Siehe Abwägung zu I.3 RP Stuttgart 
 
 
Zu Lärmschutz: 
Es wurde zwischenzeitlich eine Geräuschimmissionsprognose für das 
Plangebiet erstellt. Die Ergebnisse wurden in den Bebauungsplan auf-
genommen. Aufgrund von Verkehrslärm sind die Lärmpegelbereiche 
V bis III im Plangebiet vorhanden und es sind entsprechende passive 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
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I.6  Flughafen 
Stuttgart GmbH 
 
Schreiben vom 
22.03.2024 
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 I.7 Stadt Walden-
buch  
 
Schreiben vom 
22.03.2024 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.8 RP Freiburg 
Landesamt für Ge-
ologie 
 
Schreiben vom 
03.04.2024 
 

 

Zu Geotechnik: 
Hinweis wird in den BP unter Hinweise übernommen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
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Zu Boden: 
Im Rahmen der Genehmigungsplanung wird ein Bodenschutzkonzept 
erstellt. 
Sollte mehr als 500 m³ Aushub anfallen wird ein Abfallverwertungs-
konzept im Rahmen der Genehmigungsplanung erstellt. 
Es wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
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I.9 Polizeipräsi-
dium Ludwigsburg 
 
Schreiben vom 
05.04.2024 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise zu Sicherheit durch Stadtgestaltung 
werden im Rahmen der Ausführungsplanung beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Die Anregungen zu Bauliche Empfehlungen, Soziale Verantwortung, 
Tiefgarage/Parkhäuser und Technische Sicherung werden bei der 
Ausführungsplanung beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Die Anregungen zu Fußwege und Beleuchtung und Kriminalpräven-
tive Aspekte werden bei der Ausführungsplanung beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.10  Netze BW 
 
Schreiben vom 
11.04.2024 
 

Von: Plonsky Julia <j.plonsky@netze-bw.de>  
Gesendet: Donnerstag, 11. April 2024 11:50 
An: Larissa Ihring <Larissa.Ihring@steinenbronn.de> 
Betreff: Stellungnahme- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange -S9/Wiesenstraße, Steinenbronn 
 
Sehr geehrte Frau Ihring, 
 
anbei unsere Stellungnahme zu o.g. Bebauungsplanverfahren zur 
Strom- und Erdgasversorgung. 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unseren Technischen 
Sachbearbeiter/innen wenden. 
 
 
Stellungnahme Strom:  
Ihr Ansprechpartner: Christian Schmidt, Telefon: +49 7032 13-412, 
Mobil: 0171 3190183, E-Mail: c.schmidt@netze-bw.de 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnah-
men für den Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungs-
pflicht besteht und dieser verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme 
von Tiefbauarbeiten, aktuelle Planunterlagen bei der zuständigen 
Auskunftstelle für die Region Alb-Neckar und Schwarzwald-Neckar 
der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslingen, Tel.: 0711 
289-53650, Fax: 0721 9142-1369, Email: Leitungsauskunft-
Mitte@netze-bw.de oder online www.netze-bw.de/partner/planenund-
bauen/Leitungsauskunft anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit elektrischer Energie erfolgt 
über das Mittel- und Niederspannungsnetz. Für die Stromversorgung 
in diesem Baugebiet ist für die Errichtung einer Trafostation ein Platz-
bedarf mit einer Größe von ca. 5,5 m x 5,5 m erforderlich. Der Stand-
ort für die Umspannstation sollte gemeinsam im Verfahren festgelegt 
werden. Die Trafostation muss direkten Zugang bzw. Anschluss von 
der Straße haben. Das Gebäude muss so gestellt werden können, 
dass sich vor der Zugangsseite ein Bedienungsraum mit einer Tiefe 

Zu Standort Trafostation: 
Es wird im weiteren Verfahren ein Standort für eine Trafostation zu-
sammen mit der Netze BW festgelegt  
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.plonsky@netze-bw.de
mailto:Larissa.Ihring@steinenbronn.de
mailto:c.schmidt@netze-bw.de
mailto:Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de
mailto:Leitungsauskunft-Mitte@netze-bw.de
http://www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft
http://www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft
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von mindestens 1,50m ergibt. Für die rechtliche Sicherung der Sta-
tion ist die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
erforderlich. Wir bitten Sie, zusätzlich unsere Kollegen vom Fachbe-
reich Grundstücksrecht, E-Mail: PGRM-Bodenordnung@netze-bw.de, 
zum gegebenen Verfahrenszeitpunkt zu beteiligen. 
 
Die zur Versorgung des Geltungsbereichs erforderlichen 20-kV- und 
0,4-kV-Erdkabel werden grundsätzlich in öffentlichen Straßen und 
Wegen (Gehwegen) verlegt. 
Voraussetzung für die Kabellegung ist die verbindliche Ausweisung 
des Umspannstations-Standorts und das Feststehen der Kabeltras-
sen. 
 
Die von Ihnen vorgesehenen Baum-Pflanzmaßnahmen müssen so 
ausgeführt werden, dass eine Beschädigung unserer Versorgungska-
bel, vor allem im Wurzelbereich, ausgeschlossen wird. 
Hierzu verweisen wir auf das Merkblatt über „Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen. Grundsätzlich bedarf es der 
Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen. 
 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baumpflanzmaßnahmen: 
Bei Baumpflanzungen wird das Merkblatt beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 

mailto:PGRM-Bodenordnung@netze-bw.de
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 Stellungnahme Gas:  
Ihre Ansprechpartnerin: Sibylle Hentschel, Telefon: +49 7150 9137-
56562, E-Mail:  s.hentschel@netze-bw.de 
 
Für die Erschließung des Areals mit Gas ist die Erweiterung unseres 
Erdgasnetzes erforderlich.  
Die Netze BW GmbH wird jedoch erst anhand der tatsächlichen 
Nachfrage und unter Beachtung der wirtschaftlichen Kriterien über die 
Erweiterung des Gasnetzes entscheiden.  
 
Daher möchten wir um eine weitere Beteiligung am Verfahren und um 
möglichst frühzeitige Mitteilung des geplanten Baubeginns bitten. 
 
Vielen Dank und  
 
Freundliche Grüße 
 
Julia Plonsky 
Projektierung Netzentwicklung Mitte 
 
Netze BW GmbH 
Stuttgarter Straße 80  71083 Herrenberg 
 

Netze BW werden bei der Ausführungsplanung beteiligt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 

mailto:s.hentschel@netze-bw.de
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I.11  RP Stuttgart - 
Raumordnung 
 
Schreiben vom 
12.04.2024 
 

Von: Schäfer, Ulf (RPS) <Ulf.Schaefer@rps.bwl.de>  
Gesendet: Donnerstag, 11. April 2024 15:47 
An: Kerstin Apel <Kerstin.Apel@steinenbronn.de> 
Betreff: STN RPS RO BPL "S9/Wiesenstraße", § 4 I 
 
Sehr geehrte Frau Apel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins 
Intranet eingestellt und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im 
Hause zugänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regie-
rungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie bei entwickelten Bebauungs-
plänen keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von 
Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stel-
lung. 
 
Raumordnung 
Aufgrund des noch frühen Stands der Planung ist uns eine weitergehende 
Beurteilung nicht möglich. Grundsätzliche Bedenken gegen die Planung be-
stehen indes nicht. Wir gehen daneben davon aus, dass der in Plansatz 
2.4.0. (Z) Regionalplan Stuttgart festgesetzte Bruttowohndichtewert von 55 
EW/ha bei der weiteren Planung beachtet wird. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer 
Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. 
Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie in der 
Regel Bauleitplänen, die Ziele der Raumordnung zu beachten und die 
Grundsätze der Raumordnung im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumord-
nungsplan Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regio-
nalplan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir 
auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere 

Im bisherigen Konzept sind ca. 39 WE in Mehrfamilienhäusern und je 
1 WE in 4 Reihenhäusern geplant. Bei einer Belegungszahl von 2,18 
EW/WE auf einer Fläche von 0,75 ha entspricht dies einer Brutto-
wohndichte von ca. 125 EW/ha. Damit wird der Bruttowohndichte-
wert von 55 EW/ha deutlich überschritten. 
Die Begründung wird ergänzt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Steinenbronn liegt noch keine Starkregengefahrenkarte vor.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 

mailto:Ulf.Schaefer@rps.bwl.de
mailto:Kerstin.Apel@steinenbronn.de


Bebauungsplan „S9/Wiesenstraße“ Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen  Beteiligung  

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
klj  

 Seite 26 / 35 

Starkregenereignisse betreffend – und die dort genannten Grundsätze, die bei 
der Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Ferti-
gung der Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach Koordination-
Bauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreis-
städte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzu-
legen. 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums 
sind: 
Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) 
Frau Jasmin Wagner 
Tel.: 0711-904-12116 
Jasmin.Wagner@rps.bwl.de 
 
Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde) 
Herr Raimund Butscher 
Tel.: 0711/904-12420 
Raimund.Butscher@rps.bwl.de  
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Herr Frank Schied 
Tel.: 0711/904-13200 
Frank.Schied@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 

 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:Jasmin.Wagner@rps.bwl.de
mailto:Raimund.Butscher@rps.bwl.de
mailto:Frank.Schied@rps.bwl.de
mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de
mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
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I.12 Verband Re-
gion Stuttgart   
 
Schreiben vom 
16.04.2024 
 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „S9 / Wiesenstraße" in 
Steinenbronn; Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB; Ihr Schreiben vom 
08.03.2024 
 
 
Sehr geehrte Frau Kauß-Brockmann, 
sehr geehrte Frau Ihring, 

 
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanentwurf „S9 / Wiesen-
straße" in Steinenbronn. 

 
Der Planung stehen regionalplanerische Ziele nicht entgegen. 

 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Exemplar der 
Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: planung@region-stutt-
gart.org), zu überlassen. 

 
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Borth 
__________________________________ 
  
Ulrike Borth 
Referentin für Regional- und Siedlungsplanung 
  
Arbeitstage: Montag bis Donnerstag 

Verband Region Stuttgart 
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-930 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: borth@region-stuttgart.org 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 

mailto:planung@region-stuttgart.org
mailto:planung@region-stuttgart.org
mailto:borth@region-stuttgart.org
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I.13 Landratsamt 
Böblingen  
 
Schreiben vom 
10.04.2024 
 

 

Zu Baurecht: 
Legende wird bei Verkehrsfläche angepasst. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
 
Zu A. 3.1.1 
Der Ausschluss von sonstigen nicht störenden Gewerbetrieben ist ge-
wollt, ebenso die Zulassung von nicht störenden Handwerksbetrie-
ben. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu B 1.1 
Die Festsetzung FD wird auf 0-10° erweitert. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
Zu B 2.3 
Hier gelten die Vorgaben der LBO eine andere Festsetzung ist aus pla-
nerischen Sicht nicht gewollt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Begründung 6.2 
Die Begründung wird korrigiert auf GRZ-Überschreitung 0,85. Das 
vorhandene Feldgehölz wurde teilweise aus dem Geltungsbereich ge-
nommen. Dadurch verringert sich die Wohnbaufläche und es wird 
eine Überschreitung bis 0,85 zugelassen.  
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
Laut BauNVO können diese 0,8 in geringfügigem Ausmaß überschrit-
ten werden. Dies ist in der Begründung dargelegt. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung  
 
Zu A. 3.2.1 
Die Rechtsgrundlage wird korrigiert. Abs. 2 entfällt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
Zu Immissionsschutz: 
Es wurde eine Geräuschimmissionsprognose erstellt. Es werden text-
liche Festsetzungen zu Lärmschutzmaßnahmen in den BP aufgenom-
men. 

Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
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Zu Naturschutz Abs. 4 
Die Daten zur Mähwiesenkartierung mit dem dort dokumentierten Vorkom-
men standen erst ab ca. Anfang 2024 zur Verfügung. Im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Relevanzprüfung im April 2023 erfolgte keine detailierte Ve-
getationskartierung. Die Funddaten des Dunklen und Hellen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling wurden im Mai 2024 mit der Schmetterlingsdatenbank abge-
glichen. Hierzu fand ein Austausch mit Herrn Bamann (RP Tübingen) statt. 
Dadurch konnte ein Gutachten "Erfassung der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 
in Steinenbronn (Bamann Faunistik, 01.11.20220) von der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden, indem das Plangebiet als geeignetes Habitat ausgewie-
sen ist. Jedoch wird dort aufgeführt, dass für eine erfolgreiche Entwicklung des 
Ameisenbläulings eine Anpassung in der Bewirtschaftung notwendig ist, wie z. 
B. späterer Mahdzeitpunkt, seltenere Mahd und Dünung ausschließlich mit 
Festmist. Ein Vorkommen kann aufgrund potenzieller Änderung in der Bewirt-
schaftung nicht ausgeschlossen werden. Die Erhebungen zum Wiesenknopf-
Ameisenbläuling werden zum Vermeiden der Verbotstatbestände gemäß 
BNatSchG § 44 durch das Büro Pustal gemäß Albrecht et al. (2014) durchge-
führt. Ein Vorkommen kann aufgrund der Untersuchung 2024 durch Büro Pu-
stal ausgeschlossen werden. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Zu Naturschutz Abs. 5 
Es konnten bei weiteren Untersuchungen keine Reptilien festgestellt wer-
den. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Hinweis: 
Die aktualisierten Daten zur Biotopkartierung (FFH-Mähwiesen) waren zum 
Zeitpunkt der Erstellung der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung noch 
nicht über den Kartendienst der LUBW verfügbar. 
Dies wird jedoch im weiteren Verfahren beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
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Zu Landwirtschaft: 
Die landwirtschaftliche Betroffenheit der Digitalen Flurbilanz wird im 
Umweltbericht dargestellt. 
 
Die agrastrukturellen Belange werden entsprechend berücksichtigt. 
Es werden keine Ackerflächen zum Ausgleich herangezogen. Es er-
folgt kein weiteres Bewirtschaftungserschwernis, außen den bereits 
bestehenden Vorgaben zur Bewirtschaftung von FFH-Mähwiesen. Die 
Ausgleichsflächen werden mit der ULB abgestimmt 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
Zu Wasserwirtschaft: 
Die Gemeinde Steinenbronn steht in enger Abstimmung mit dem 
Landratsamt. Ein Zukunftskonzept liegt vor. Ein Strukturgutachten 
wurde beauftragt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
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Zu Bodenschutz   
Es wird ein Bodenschutzkonzept aufgestellt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
Zu Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 
Es liegt noch kein Starkregegenmanagement vor.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu Straßenbau: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.14 Zweckver-
band Wasserver-
sorgung Ammer-
tal-Schönbuch-
gruppe  
 
Schreiben vom 
10.04.2024 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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II. Private 

Nr. Privat Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 

II.1   
 
 

 
keine 

 
  
 
 
 
  


